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Betrifft: Entwurf des Bundesgesetzes über die Gerichtspraxis der Rechts
praktikanten (Rechtspraktikantengesetz - RPG) 

Die Österreichische Hochschülerschaft schließt sich dem Gegenentwurf 

des Wiener Rechtspraktikantenvereins an. 

Besonders wichtig ist uns, daß die Ausbildungsmittel im Gesetz konkre

tisiert werden und daß Rechtpraktikanten/innen nicht als Ersatz für Schrift

führer, wie im §6 Abs 1 des Ministerialentwurfes im Zusammenhang mit der 

möglichen Streichung der Hälfte des Ausbildungsbeitrages (was absolut un

tragbar ist) vorgesehen ist, etngesetzt werden. 

Auch die Verkürzung der Gerichtspraxis von 12 auf 10 Monate ist abzu

lehnen, da dies den Verlust des Anspruches auf Arbeitslosenunterstützung 

mit sich bringt . Gerade in der jetzt schwierigen sozialen Lage der Studieren

den und Uni absolventen ist das eine untragbare Verschärfung. 
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